
RICHTLINIE 2005/47/EG DES RATES

vom 18. Juli 2005

betreffend die Vereinbarung zwischen der Gemeinschaft der Europäischen Bahnen (CER) und der
Europäischen Transportarbeiter-Föderation (ETF) über bestimmte Aspekte der Einsatzbedingungen
des fahrenden Personals im interoperablen grenzüberschreitenden Verkehr im Eisenbahnsektor

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft, insbesondere auf Artikel 139 Absatz 2,

auf Vorschlag der Kommission,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Diese Richtlinie steht im Einklang mit den Grundrechten
und Prinzipien, wie sie in der Charta der Grundrechte der
Europäischen Union anerkannt sind; sie soll insbesondere
die uneingeschränkte Einhaltung von Artikel 31 der
Charta gewährleisten, dem zufolge jede Arbeitnehmerin
und jeder Arbeitnehmer das Recht auf gesunde, sichere
und würdige Arbeitsbedingungen sowie auf eine Begren-
zung der Höchstarbeitszeit, auf tägliche und wöchentliche
Ruhezeiten sowie auf bezahlten Jahresurlaub hat.

(2) Die Sozialpartner können gemäß Artikel 139 Absatz 2
des Vertrags gemeinsam beantragen, dass auf Gemein-
schaftsebene geschlossene Vereinbarungen durch einen
Beschluss des Rates auf Vorschlag der Kommission
durchgeführt werden.

(3) Der Rat hat die Richtlinie 93/104/EG vom 23. November
1993 über bestimmte Aspekte der Arbeitszeitgestal-
tung (1) erlassen. Der Eisenbahnverkehr zählt zu den
aus dem Anwendungsbereich der genannten Richtlinie
ausgeschlossenen Sektoren und Tätigkeitsbereichen. Das
Europäische Parlament und der Rat haben die Richtlinie
2000/34/EG zur Änderung der Richtlinie 93/104/EG (2)
erlassen, mit der die Sektoren und Tätigkeitsbereiche, die
bislang ausgeschlossen waren, ebenfalls abgedeckt werden
sollten.

(4) Das Europäische Parlament und der Rat haben die Richt-
linie 2003/88/EG vom 4. November 2003 über be-
stimmte Aspekte der Arbeitszeitgestaltung (3) erlassen,
mit der die Richtlinie 93/104/EG kodifiziert und aufge-
hoben wurde.

(5) Die Richtlinie 2003/88/EG sieht vor, dass Abweichungen
von den Artikeln 3, 4, 5, 8 und 16 für Eisenbahnperso-

nal, das seine Arbeitszeit in Zügen verbringt, zulässig
sind.

(6) Die Gemeinschaft der Europäischen Bahnen (CER) und
die Europäische Transportarbeiter-Föderation (ETF) haben
die Kommission von ihrem Wunsch in Kenntnis gesetzt,
gemäß Artikel 139 Absatz 1 des Vertrags Verhandlungen
aufzunehmen.

(7) Am 27. Januar 2004 haben die genannten Organisatio-
nen eine Vereinbarung über bestimmte Aspekte der Be-
dingungen für den Einsatz des fahrenden Personals im
interoperablen grenzüberschreitenden Eisenbahnverkehr,
nachstehend „Vereinbarung“ genannt, geschlossen.

(8) Die Vereinbarung enthält einen an die Kommission ge-
richteten gemeinsamen Antrag, die Vereinbarung durch
einen Beschluss des Rates auf Vorschlag der Kommission
gemäß Artikel 139 Absatz 2 des Vertrags durchzuführen.

(9) Die Richtlinie 2003/88/EG ist anwendbar auf fahrendes
Personal im interoperablen grenzüberschreitenden Eisen-
bahnverkehr, außer wenn spezifischere Vorschriften in
der vorliegenden Richtlinie und der beigefügten Verein-
barung enthalten sind.

(10) Im Sinne von Artikel 249 des Vertrags ist eine Richtlinie
das angemessene Instrument für die Durchführung der
Vereinbarung.

(11) Da die Ziele dieser Richtlinie, die dem Schutz von Ge-
sundheit und Sicherheit dienen soll, im Hinblick auf die
Vollendung des Binnenmarkts im Eisenbahnverkehr und
angesichts der dort herrschenden Wettbewerbsbedingun-
gen von den Mitgliedstaaten nicht ausreichend verwirk-
licht werden können und daher besser auf Gemein-
schaftsebene zu erreichen sind, kann die Gemeinschaft
im Einklang mit dem in Artikel 5 des Vertrags niederge-
legten Subsidiaritätsprinzip tätig werden. Entsprechend
dem in demselben Artikel niedergelegten Verhältnismä-
ßigkeitsgrundsatz geht diese Richtlinie nicht über das für
die Erreichung der Ziele erforderliche Maß hinaus.
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(12) Die Entwicklung des europäischen Eisenbahnsektors er-
fordert eine aufmerksame Begleitung der Rolle der gegen-
wärtigen und neuen Akteure, damit eine harmonische
Weiterentwicklung in der gesamten Gemeinschaft sicher-
gestellt wird. Der europäische soziale Dialog in diesem
Bereich sollte diese Entwicklung widerspiegeln können
und ihr bestmöglich Rechnung tragen.

(13) Diese Richtlinie lässt den Mitgliedstaaten die Freiheit, die
in der Vereinbarung verwendeten Begriffe, die dort nicht
eigens definiert sind, in Übereinstimmung mit den ein-
zelstaatlichen Rechtsvorschriften und Gepflogenheiten zu
bestimmen, wie es auch bei den übrigen sozialpolitischen
Richtlinien der Fall ist, die ähnliche Begriffe verwenden.
Allerdings müssen die Begriffsbestimmungen mit der Ver-
einbarung zu vereinbaren sein.

(14) Die Kommission hat ihren Richtlinienvorschlag in Über-
einstimmung mit ihrer Mitteilung vom 20. Mai 1998
über die Anpassung und Förderung des sozialen Dialogs
auf Gemeinschaftsebene unter Berücksichtigung der Re-
präsentativität der Vertragsparteien und der Rechtmäßig-
keit der Bestimmungen der Vereinbarung ausgearbeitet;
die Vertragsparteien verfügen gemeinsam über eine aus-
reichende Repräsentativität für das fahrende Eisenbahn-
personal im interoperablen grenzüberschreitenden Ver-
kehr der Eisenbahnbetriebe.

(15) Die Kommission hat ihren Richtlinienvorschlag in Über-
einstimmung mit Artikel 137 Absatz 2 des Vertrags er-
stellt, dem zufolge Richtlinien im Bereich der Sozialpoli-
tik keine verwaltungsmäßigen, finanziellen oder rechtli-
chen Auflagen vorschreiben sollen, die der Gründung
und Entwicklung von kleinen und mittleren Unterneh-
men entgegenstehen.

(16) Diese Richtlinie und die Vereinbarung legen Mindeststan-
dards fest; die Mitgliedstaaten und/oder die Sozialpartner
sollten günstigere Bestimmungen beibehalten oder ein-
führen können.

(17) Die Kommission hat das Europäische Parlament, den Eu-
ropäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss und den
Ausschuss der Regionen unterrichtet und ihnen ihren
Vorschlag für eine Richtlinie zur Durchführung der Ver-
einbarung übermittelt.

(18) Das Europäische Parlament hat am 26. Mai 2005 eine
Entschließung zu der Vereinbarung der Sozialpartner an-
genommen.

(19) Die Durchführung der Vereinbarung trägt zur Verwirkli-
chung der in Artikel 136 des Vertrags genannten Ziele
bei.

(20) In Einklang mit Nummer 34 der Interinstitutionellen Ver-
einbarung über bessere Rechtsetzung (1) wird den Mit-
gliedstaaten nahe gelegt, für ihre eigenen Zwecke und
im Interesse der Gemeinschaft eigene Aufstellungen vor-
zunehmen, aus denen im Rahmen des Möglichen die
Entsprechungen zwischen der Richtlinie und den Umset-
zungsmaßnahmen zu entnehmen sind, und diese zu ver-
öffentlichen —

HAT FOLGENDE RICHTLINIE ERLASSEN:

Artikel 1

Ziel dieser Richtlinie ist die Durchführung der Vereinbarung
vom 27. Januar 2004 zwischen der Gemeinschaft der Europä-
ischen Bahnen (CER) und der Europäischen Transportarbeiter-
Föderation (ETF) über bestimmte Aspekte der Einsatzbedingun-
gen des fahrenden Personals im interoperablen grenzüberschrei-
tenden Verkehr.

Der Wortlaut der Vereinbarung ist dieser Richtlinie beigefügt.

Artikel 2

(1) Die Mitgliedstaaten können günstigere Bestimmungen
beibehalten oder einführen, als in dieser Richtlinie vorgesehen
sind.

(2) Die Durchführung dieser Richtlinie ist unter keinen Um-
ständen ein hinreichender Grund zur Rechtfertigung einer Sen-
kung des allgemeinen Schutzniveaus für Arbeitnehmer in den
von dieser Richtlinie abgedeckten Bereichen. Dies gilt unbescha-
det der Rechte der Mitgliedstaaten und/oder der Sozialpartner,
angesichts sich wandelnder Bedingungen andere Rechts- und
Verwaltungsvorschriften oder vertragliche Regelungen festzule-
gen als diejenigen, die zum Zeitpunkt des Erlasses dieser Richt-
linie gelten, sofern die Mindestvorschriften dieser Richtlinie ein-
gehalten werden.

Artikel 3

Unbeschadet der Bestimmungen der Vereinbarung über das Fol-
low-up und die Bewertung durch die Unterzeichner wird die
Kommission nach Anhörung der Sozialpartner auf Gemein-
schaftsebene dem Europäischen Parlament und dem Rat über
die Durchführung dieser Richtlinie im Zusammenhang mit der
Entwicklung des Eisenbahnsektors Bericht erstatten, und zwar
bis zum 27. Juli 2011.
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Artikel 4

Die Mitgliedstaaten legen die Sanktionen fest, die bei einem
Verstoß gegen die einzelstaatlichen Vorschriften zur Anwen-
dung dieser Richtlinie zu verhängen sind, und treffen alle erfor-
derlichen Maßnahmen, um deren Durchführung zu gewährleis-
ten. Die Sanktionen müssen wirksam, verhältnismäßig und ab-
schreckend sein. Die Mitgliedstaaten teilen diese Bestimmungen
der Kommission bis zum 27. Juli 2008 mit und melden unver-
züglich alle späteren Änderungen der Bestimmungen.

Artikel 5

Die Mitgliedstaaten erlassen nach Anhörung der Sozialpartner
die Rechts- und Verwaltungsvorschriften, die erforderlich sind,
um dieser Richtlinie zum 27. Juli 2008 nachzukommen, oder
sie sorgen dafür, dass bis zu diesem Zeitpunkt die Sozialpartner
im Wege von Vereinbarungen die notwendigen Vorkehrungen
getroffen haben. Sie übermitteln der Kommission unverzüglich
den Wortlaut dieser Vorschriften.

Die Mitgliedstaaten treffen alle notwendigen Vorkehrungen, die
es ihnen ermöglichen, die durch die Richtlinie vorgeschriebenen
Ergebnisse jederzeit gewährleisten zu können. Sie setzen die
Kommission unverzüglich davon in Kenntnis.

Wenn die Mitgliedstaaten diese Vorschriften erlassen, nehmen
sie in den Vorschriften selbst oder durch einen Hinweis bei der
amtlichen Veröffentlichung auf diese Richtlinie Bezug. Die Mit-
gliedstaaten regeln die Einzelheiten der Bezugnahme.

Artikel 6

Diese Richtlinie tritt am Tag ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt
der Europäischen Union in Kraft.

Artikel 7

Diese Richtlinie ist an die Mitgliedstaaten gerichtet.

Geschehen zu Brüssel am 18. Juli 2005.

Im Namen des Rates
Die Präsidentin
M. BECKETT
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